
Hausordnung 

 

Traumzauberbaum - Schule Weißensee 

 
Wir wollen unser Lernen und Zusammenleben so gestalten, dass sich alle wohlfühlen und Freude in der Schule haben. 

Deshalb gehen wir respektvoll miteinander um. 

Alle Mitglieder unserer Schulgemeinschaft tragen gemeinsam Verantwortung für das Gelingen. Folgende Regelungen dienen 

als Grundlage dafür: 

 

Zum Tagesablauf: 

1. Ab 6:00 Uhr hat für unsere Hortkinder der Frühhort geöffnet (Eingang: Hort). 

2. Der Einlass zum Schulhof für Schüler, die nicht den Frühhort besuchen, erfolgt 7:15 Uhr durch den Haupteingang 

der Schule. 

3. Ab 7:25 Uhr gehen alle Schüler in ihre Klassenräume und bereiten sich gewissenhaft auf den Unterricht vor. 

4. Der erste Unterrichtsblock dauert von 7:40 Uhr bis 9:15 Uhr. 

5. In der anschließenden Frühstückspause wird unter Aufsicht gefrühstückt. Ebenso erfolgt die 1. Hofpause. Die 

Pause wird 9:35 Uhr beendet und alle Schüler bereiten sich auf den nächsten Unterrichtsblock vor.  

6. Der zweite Unterrichtsblock beginnt 9:40 Uhr und dauert bis 11:20 Uhr. 

7. In der anschließenden Mittagspause gehen erst die Schüler, die noch Unterricht haben, entsprechend dem jeweils 

gültigen Stundenplan in den Speiseraum. Ab 11:35 Uhr kommen die Schüler zum Mittagessen, die nach der 4. 

Stunde Unterrichtsschluss haben. 

8. Der dritte Unterrichtsblock dauert von 11:40 Uhr bis 13:15 Uhr. 

9. Um 13:15 Uhr ertönt kein Klingelzeichen, da wir auf die Vorschüler Rücksicht nehmen, die um diese Zeit 

Mittagsruhe halten. 

10. Nach Unterrichtschluss können die Schüler, deren Eltern eine entsprechende Betreuung wünschen und angemeldet 

haben, bis maximal 17:00 Uhr den Hort besuchen. 

11. Auch in Freistunden oder bei Unterrichtsausfall werden die Schüler beaufsichtigt. Das Schulgelände darf erst nach 

Unterrichtsschluss verlassen werden.  

12. Als Ausgang wird nach dem Unterricht und nach dem Hortbesuch die Tür am Schulhort benutzt. 

 

Verhalten in den Pausen: 

1. Im Schulhaus laufen wir langsam und vorsichtig, das gilt besonders auf den Treppen. 

2. Wir sind höflich, hilfsbereit und grüßen uns gegenseitig. 

3. Auf die jüngeren Schüler und Vorschüler nehmen wir Rücksicht. 

4. Der Abenteuer-Spielplatz wird bei bzw. nach Regenwetter in der Hofpause nicht geöffnet. 

5. Hofpausen dienen der Erholung und Entspannung. Es darf gespielt werden. Auf die Bepflanzung sollte geachtet 

werden. 

6. Das Überklettern der Zäune und Tore ist verboten. 

7. Schneeballwerfen ist aus Sicherheitsgründen untersagt. 

 

Allgemeines:  

       1.   Die Anweisungen der Lehrer und Erzieher sind zu befolgen. 

       2.   Der Lehrer beginnt und beendet die Unterrichtsstunde. 

       3.   Alle achten auf einen sparsamen Umgang mit Wasser, Energie und Papierhandtücher   

             sowie die umweltgerechte Entsorgung der Abfälle. 

       4.   Die Fenster werden nur von den Lehrern geöffnet und geschlossen.  

       5.   Die Pausen werden von Lehrern und Erziehern beaufsichtigt.  

       6.   Die Toiletten sind sauber und ordentlich zu halten. Der Aufenthalt ist   

             ausschließlich für den Toilettenbesuch bzw. zum Händewaschen zu nutzen. 

       7.   Das Schul- und Hortgebäude, der Hof und die Spielplätze sind sauber zu halten,    

             Mängel sind zu melden. 

       8.   Das Kauen von Kaugummi ist nicht gestattet. 

       9.   Größere Geldbeträge, Wertgegenstände und elektronische Geräte bleiben zu Hause.      

             Bei Verlust übernimmt die Schule keine Haftung.  

      10.  Auftretende Probleme sind in angemessener Art und Weise zu klären. 

      11.  Grobe bzw. mutwillige Verstöße gegen die Hausordnung oder Beschädigung von   

             Schuleigentum ist zu melden. Die Schüler (Verursacher) bzw. deren Eltern werden  

             zur Verantwortung gezogen.  

      12.  Das Eigentum aller ist zu achten.  

      13.  Bei Notfällen (Alarm) sind die Fluchtwege laut Plan zu benutzen.  

      14.  Fundsachen sind beim Hausmeister oder im Sekretariat abzugeben. 

 

Zeigen pädagogische Maßnahmen bei der Durchsetzung der Hausordnung keinen Erfolg, werden nach § 51 Abs. 3 

ThürSchG Ordnungsmaßnahmen erlassen. 

      

Weißensee, d. 06.09.2022 


